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Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

VwRallg;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Gemäß § 60 AVG sind in der Begründung des Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der

Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und

übersichtlich zusammenzufassen. Dem Telos dieser Bestimmung entsprechend muss zum einen die Begründung so

gestaltet sein, dass der Bescheidadressat über die für die Entscheidung der Behörde maßgebenden Erwägungen

ausreichend und nachvollziehbar informiert wird, sodass er in der Lage ist, sie eventuell zu entkräften und

Gegenargumente vorzubringen, und andererseits den Gerichtshöfen ö;entlichen Rechts eine nachprüfende Kontrolle

ermöglichen.Gemäß Paragraph 60, AVG sind in der Begründung des Bescheides die Ergebnisse des

Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung

der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen. Dem Telos dieser Bestimmung entsprechend muss zum

einen die Begründung so gestaltet sein, dass der Bescheidadressat über die für die Entscheidung der Behörde

maßgebenden Erwägungen ausreichend und nachvollziehbar informiert wird, sodass er in der Lage ist, sie eventuell zu

entkräften und Gegenargumente vorzubringen, und andererseits den Gerichtshöfen ö;entlichen Rechts eine

nachprüfende Kontrolle ermöglichen.
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